
Paragrafen zur Aus- und Weiterbildung aus dem BetrVG 

 

§ 96 Förderung der Berufsbildung 

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben im Rahmen der betrieblichen Personalplanung und in 
Zusammenarbeit mit den für die Berufsbildung und den für die Förderung der Berufsbildung 
zuständigen Stellen die Berufsbildung der Arbeitnehmer zu fördern. Der Arbeitgeber hat auf 
Verlangen des Betriebsrats den Berufsbildungsbedarf zu ermitteln und mit ihm Fragen der 
Berufsbildung der Arbeitnehmer des Betriebs zu beraten. Hierzu kann der Betriebsrat Vorschläge 
machen. 

(1a) Kommt im Rahmen der Beratung nach Absatz 1 eine Einigung über Maßnahmen der 
Berufsbildung nicht zustande, können der Arbeitgeber oder der Betriebsrat die Einigungsstelle 
um Vermittlung anrufen. Die Einigungsstelle hat eine Einigung der Parteien zu versuchen. 

(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darauf zu achten, dass unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Notwendigkeiten den Arbeitnehmern die Teilnahme an betrieblichen oder 
außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsbildung ermöglicht wird. Sie haben dabei auch die 
Belange älterer Arbeitnehmer, Teilzeitbeschäftigter und von Arbeitnehmern mit 
Familienpflichten zu berücksichtigen. 

 

§ 97 Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung 

(1) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat über die Errichtung und Ausstattung betrieblicher 
Einrichtungen zur Berufsbildung, die Einführung betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen und 
die Teilnahme an außerbetrieblichen Berufsbildungsmaßnahmen zu beraten. 

(2) Hat der Arbeitgeber Maßnahmen geplant oder durchgeführt, die dazu führen, dass sich die 
Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer ändert und ihre beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr ausreichen, so hat der Betriebsrat bei der Einführung von 
Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung mitzubestimmen. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

 

§ 98 Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen 

(1) Der Betriebsrat hat bei der Durchführung von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung 
mitzubestimmen. 

(2) Der Betriebsrat kann der Bestellung einer mit der Durchführung der betrieblichen 
Berufsbildung beauftragten Person widersprechen oder ihre Abberufung verlangen, wenn diese 
die persönliche oder fachliche, insbesondere die berufs- und arbeitspädagogische Eignung im 
Sinne des Berufsbildungsgesetzes nicht besitzt oder ihre Aufgaben vernachlässigt. 

(3) Führt der Arbeitgeber betriebliche Maßnahmen der Berufsbildung durch oder stellt er für 
außerbetriebliche Maßnahmen der Berufsbildung Arbeitnehmer frei oder trägt er die durch die 
Teilnahme von Arbeitnehmern an solchen Maßnahmen entstehenden Kosten ganz oder 
teilweise, so kann der Betriebsrat Vorschläge für die Teilnahme von Arbeitnehmern oder 



Gruppen von Arbeitnehmern des Betriebs an diesen Maßnahmen der beruflichen Bildung 
machen. 

(4) Kommt im Fall des Absatzes 1 oder über die nach Absatz 3 vom Betriebsrat vorgeschlagenen 
Teilnehmer eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

(5) Kommt im Fall des Absatzes 2 eine Einigung nicht zustande, so kann der Betriebsrat beim 
Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzugeben, die Bestellung zu unterlassen oder die 
Abberufung durchzuführen. Führt der Arbeitgeber die Bestellung einer rechtskräftigen 
gerichtlichen Entscheidung zuwider durch, so ist er auf Antrag des Betriebsrats vom 
Arbeitsgericht wegen der Bestellung nach vorheriger Androhung zu einem Ordnungsgeld zu 
verurteilen; das Höchstmaß des Ordnungsgeldes beträgt 10.000 Euro. Führt der Arbeitgeber die 
Abberufung einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung zuwider nicht durch, so ist auf 
Antrag des Betriebsrats vom Arbeitsgericht zu erkennen, dass der Arbeitgeber zur Abberufung 
durch Zwangsgeld anzuhalten sei; das Höchstmaß des Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag der 
Zuwiderhandlung 250 Euro. Die Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes über die Ordnung der 
Berufsbildung bleiben unberührt. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn der Arbeitgeber sonstige 
Bildungsmaßnahmen im Betrieb durchführt. 

 

§ 80 Allgemeine Aufgaben 

(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben: 

1. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, 
Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden; 

2. Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeitgeber zu beantragen; 

2a. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, insbesondere 
bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, 
zu fördern; 

2b. die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern; 

3. Anregungen von Arbeitnehmern und der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem 
Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die betreffenden Arbeitnehmer über den 
Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten; 

4. die Eingliederung schwerbehinderter Menschen einschließlich der Förderung des 
Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach § 166 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
und sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen zu fördern; 

5. die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten und durchzuführen und 
mit dieser zur Förderung der Belange der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer eng 
zusammenzuarbeiten; er kann von der Jugend- und Auszubildendenvertretung Vorschläge und 
Stellungnahmen anfordern; 

6. die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern; 



7. die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Verständnis zwischen ihnen 
und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern, sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu beantragen; 

8. die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern; 

9. Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes zu fördern. 

(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig und 
umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unterrichtung erstreckt sich auch auf die 
Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und 
umfasst insbesondere den zeitlichen Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die 
Arbeitsaufgaben dieser Personen. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen jederzeit die zur 
Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; in diesem 
Rahmen ist der Betriebsausschuss oder ein nach § 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in die 
Listen über die Bruttolöhne und -gehälter Einblick zu nehmen. Zu den erforderlichen Unterlagen 
gehören auch die Verträge, die der Beschäftigung der in Satz 1 genannten Personen zugrunde 
liegen. Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist, 
hat der Arbeitgeber ihm sachkundige Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur Verfügung zu 
stellen; er hat hierbei die Vorschläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, soweit betriebliche 
Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. 

(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner Aufgaben nach näherer Vereinbarung mit 
dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderlich ist. Muss der Betriebsrat zur Durchführung seiner Aufgaben die 
Einführung oder Anwendung von Künstlicher Intelligenz beurteilen, gilt insoweit die 
Hinzuziehung eines Sachverständigen als erforderlich. Gleiches gilt, wenn sich Arbeitgeber und 
Betriebsrat auf einen ständigen Sachverständigen in Angelegenheiten nach Satz 2 einigen. 

(4) Für die Geheimhaltungspflicht der Auskunftspersonen und der Sachverständigen gilt § 79 
entsprechend. 

§ 92 Personalplanung 

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbesondere über den 
gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf sowie über die sich daraus ergebenden 
personellen Maßnahmen einschließlich der geplanten Beschäftigung von Personen, die nicht in 
einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und Maßnahmen der Berufsbildung anhand 
von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat über Art 
und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten zu beraten. 

(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung einer Personalplanung 
und ihre Durchführung machen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im Sinne des § 80 Abs. 1 Nr. 2a und 
2b, insbesondere für die Aufstellung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Gleiches gilt für die Eingliederung schwerbehinderter 
Menschen nach § 80 Absatz 1 Nummer 4. 

 

 

 



§ 92a Beschäftigungssicherung 

(1) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur Sicherung und Förderung der 
Beschäftigung machen. Diese können insbesondere eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit, die 
Förderung von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit, neue Formen der Arbeitsorganisation, 
Änderungen der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe, die Qualifizierung der Arbeitnehmer, 
Alternativen zur Ausgliederung von Arbeit oder ihrer Vergabe an andere Unternehmen sowie zum 
Produktions- und Investitionsprogramm zum Gegenstand haben. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu beraten. Hält der Arbeitgeber die 
Vorschläge des Betriebsrats für ungeeignet, hat er dies zu begründen; in Betrieben mit mehr als 
100 Arbeitnehmern erfolgt die Begründung schriftlich. Zu den Beratungen kann der Arbeitgeber 
oder der Betriebsrat einen Vertreter der Bundesagentur für Arbeit hinzuziehen. 

 

§ 94 Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze 

(1) Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt eine Einigung über 
ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle 
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für persönliche Angaben in schriftlichen Arbeitsverträgen, die 
allgemein für den Betrieb verwendet werden sollen, sowie für die Aufstellung allgemeiner 
Beurteilungsgrundsätze 

 

§ 95 Auswahlrichtlinien 

(1) Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen 
und Kündigungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt eine Einigung über die 
Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet auf Antrag des Arbeitgebers die 
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat. 

(2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat die Aufstellung von 
Richtlinien über die bei Maßnahmen des Absatzes 1 Satz 1 zu beachtenden fachlichen und 
persönlichen Voraussetzungen und sozialen Gesichtspunkte verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

(2a) Die Absätze 1 und 2 finden auch dann Anwendung, wenn bei der Aufstellung der Richtlinien 
nach diesen Absätzen Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. 

(3) Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, die 
voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet, oder die mit einer erheblichen 
Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die Arbeit zu leisten ist. Werden 
Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres Arbeitsverhältnisses üblicherweise nicht ständig an einem 
bestimmten Arbeitsplatz beschäftigt, so gilt die Bestimmung des jeweiligen Arbeitsplatzes nicht 
als Versetzung. 

§ 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen 



(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der 
Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und 
Versetzung zu unterrichten, ihm die erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und 
Auskunft über die Person der Beteiligten zu geben; er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme zu geben 
und die Zustimmung des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme einzuholen. Bei 
Einstellungen und Versetzungen hat der Arbeitgeber insbesondere den in Aussicht genommenen 
Arbeitsplatz und die vorgesehene Eingruppierung mitzuteilen. Die Mitglieder des Betriebsrats 
sind verpflichtet, über die ihnen im Rahmen der personellen Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 
2 bekanntgewordenen persönlichen Verhältnisse und Angelegenheiten der Arbeitnehmer, die 
ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen 
zu bewahren; § 79 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn 

1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine Unfallverhütungsvorschrift 
oder gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung oder gegen 
eine gerichtliche Entscheidung oder eine behördliche Anordnung verstoßen würde, 

2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen würde, 

3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der personellen Maßnahme 
im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt werden oder sonstige Nachteile erleiden, ohne 
dass dies aus betrieblichen oder persönlichen Gründen gerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei 
unbefristeter Einstellung auch die Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten befristet 
Beschäftigten, 

4. der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benachteiligt wird, ohne dass 
dies aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen gerechtfertigt 
ist, 

5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist oder 

6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der für die personelle Maßnahme in 
Aussicht genommene Bewerber oder Arbeitnehmer den Betriebsfrieden durch gesetzwidriges 
Verhalten oder durch grobe Verletzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere 
durch rassistische oder fremdenfeindliche Betätigung, stören werde. 

(3) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er dies unter Angabe von Gründen 
innerhalb einer Woche nach Unterrichtung durch den Arbeitgeber diesem schriftlich 
mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber die Verweigerung seiner Zustimmung nicht 
innerhalb der Frist schriftlich mit, so gilt die Zustimmung als erteilt. 

(4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der Arbeitgeber beim Arbeitsgericht 
beantragen, die Zustimmung zu ersetzen. 
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